
 Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurde gemäß § 3 (2) BauGB am .................... 
im Amtsblatt der Stadt Arnstadt mit dem Hinweis amtlich bekannt gemacht, dass Anre-
gungen während der Auslegungsfrist vorgebracht werden können. Zeitgleich wurde die 
Bekanntmachung gemäß § 4a (4) BauGB auf der Internetseite der Stadt Arnstadt 
eingestellt. 

2.4.4  Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch 
die Planung berührt werden kann, sind mit Schreiben vom .................... über die 
öffentliche Auslegung benachrichtigt und gemäß § 4 (2) BauGB zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert worden.  

2.4.5  Der Stadtrat der Stadt Arnstadt hat am .................... den Bebauungsplan „Kinder-
tagesstätte Schillerstraße“ gemäß § 10 (1) BauGB in Verbindung mit § 88 (2) ThürBO 
und §§ 19 (1) ThürKO mit der Beschluss-Nr. .......... als Satzung beschlossen. 

 Arnstadt, den ............................. 
 
    Siegel 
         .............................. 
         Bürgermeister 

2.5  Genehmigung des Bebauungsplanes 
Der Bebauungsplan „Kindertagesstätte Schillerstraße“ einschließlich der textlichen Festsetzungen 
wurde gemäß § 10 (2) BauGB i.V.m. § 3 ThürZustBauVO durch das Landratsamt des Ilm-Kreises 
als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Verfügung vom .................... genehmigt. 
(Az. ........................................)   
Arnstadt, den ....................        Der Landrat des Ilm-Kreises 
 
    Siegel 
         .............................. 
 
Der Bebauungsplan „Kindertagesstätte Schillerstraße“ fällt nicht unter die § 10 (2) BauGB be-
schriebene Genehmigungspflicht und wurde deshalb gemäß § 21 (3) ThürKO bei der zuständigen 
Rechtsaufsichtsbehörde im Landratsamt des Ilm-Kreises vorgelegt. 
Mit Prüfvermerk vom .................... wurde bestätigt, dass Gründe, die zur Beanstandung der Sat-
zung als solche führen würden, nicht festgestellt wurden.   
Arnstadt, den ....................        Die Kommunalaufsicht 
         des Ilm-Kreises 
 
    Siegel 
         .............................. 

2.6  Ausfertigung des Bebauungsplanes 
Der Bebauungsplan wird hiermit gemäß § 21 (1) ThürKO ausgefertigt. 
Arnstadt, den .............................  
 
    Siegel 
         .............................. 
         Bürgermeister 

2.7  Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 
Die Genehmigung vom ............................. ist am ............................  gemäß § 10 (3) BauGB im 
Amtsblatt der Stadt Arnstadt mit dem Hinweis, dass der Bebauungsplan während der Öffnungs-
zeiten der Stadtverwaltung Arnstadt von jedermann eingesehen werden kann, amtlich bekannt-
gemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung wurde der Bebauungsplan „Kindertagesstätte 
Schillerstraße“ rechtsverbindlich. 
Arnstadt, den ............................. 
 
    Siegel 
         .............................. 
         Bürgermeister 
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Entwurf Mai 2021                          Maßstab 1: 1.000

Stadt Arnstadt, Ilm-Kreis/Thür.
Bauamt, Markt 1, 99310 Arnstadt, Tel. 03628/745-6

Bebauungsplan
"Kindertagesstätte Schillerstraße"

1.2  Textliche Festsetzungen 
1.2.1  Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (3) BauNVO) 
Gem. § 1 (3) BauNVO wird das Allgemeine Wohngebiet (WA) für Nutzungen gem. § 4 (1) und 2 
BauNVO gewidmet. Die gem. § 4 (3) Nr. 1 bis 5 BauNVO vorgesehenen Ausnahmen werden gem. 
§ 1 (6) BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 

1.2.2  Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 21 BauNVO) 
Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzung einer Grundflächenzahl (GRZ), einer 
Geschossflächenzahl (GFZ) sowie einer zulässigen Anzahl von Vollgeschossen geregelt.  
Darüber hinaus gilt in den Flächen für Gemeinbedarf eine maximal zulässige Firsthöhe/Höhe bau-
licher Anlagen (FH) von 6,00 m. Als unterer Bezugspunkt gilt eine Höhe von 299,00 m ü. NHN. Als 
oberer Bezugspunkt gilt die oberste Dachbegrenzungskante bzw. die oberste Kante der baulichen 
Anlage. Die festgesetzte Firsthöhe darf durch untergeordnete Bauteile sowie für den Betrieb der 
Kindertagesstätte technisch notwendige Dachaufbauten um bis zu 1,00 m überschritten werden.  
Im Allgemeinen Wohngebiet gilt eine maximal zulässige Traufhöhe (TH) von 5,00 m. Als unterer 
Bezugspunkt gilt eine Höhe von 310,00 m ü. NHN. Als oberer Bezugspunkt gilt die oberste 
Dachbegrenzungskante bzw. die oberste Kante der baulichen Anlage.  

1.2.3  Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen  
 (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 und 23 BauNVO) 
Gemäß § 22 (2) BauNVO wird für das Wohngebiet eine offene Bauweise (o) festgesetzt. 
Gemäß § 22 (4) BauNVO wird für in den Flächen für Gemeinbedarf eine abweichende Bauweise 
(a) festgesetzt. Gebäude sind mit seitlichem Grenzabstand unter Einhaltung der Abstandsregelun-
gen der Thüringer Bauordnung (ThürBO) zulässig; jedoch wird die Gebäudelänge nicht begrenzt. 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden gem. § 23 (1) BauNVO durch Baugrenzen be-
stimmt. Die Baugrenzen dürfen gemäß 23 (3) BauNVO durch untergeordnete Bauteile um maximal 
1,50 m überschritten werden. Die Länge der Überschreitung darf höchstens 5,00 m betragen. 

1.2.4  Flächen für Stellplätze mit ihren Einfahrten 
 (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO) 
Innerhalb der Flächen für Gemeinbedarf sind Stellplätze mit ihren Einfahrten gemäß § 23 (5) 
BauNVO ausschließlich innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sowie innerhalb der für 
Stellplätze mit ihren Einfahrten festgesetzten Flächen zulässig. 

1.2.5  Flächen für Gemeinbedarf (§ 9 (1) Nr. 5 BauGB) 
Die Flächen für Gemeinbedarf werden für sozialen Zwecken dienende Gebäude: „Kindertages-
stätte“ sowie für „Spielanlagen“ festgesetzt. 

2  Verfahrensvermerke 
2.1  Rechtsgrundlagen 
Der Bebauungsplan wurde auf der Grundlage der nachfolgenden Bestimmungen in der zur Zeit der 
Erlangung der Rechtskraft jeweils gültigen Fassung aufgestellt:  
 Baugesetzbuch (BauGB)   
 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
 Planzeichenverordnung (PlanzV)  
 Thüringer Bauordnung (ThürBO). 

2.2  Planverfasser 
Die Planung wurde im Auftrag der Stadt Arnstadt ausgearbeitet durch: 

 
 
  
 

2.3  Plangrundlage 
Es wird bescheinigt, dass die Flurstücke mit ihren Grenzen* und Bezeichnungen* sowie der 
Gebäudebestand* mit dem Liegenschaftskataster nach dem Stand vom .................... 
übereinstimmen. (*Nichtzutreffendes ist zu streichen). 
Saalfeld, den .....................   
 
  Siegel 
       .......................................................... 
       Landesamt für Vermessung und  
       Geoinformation, Katasterbereich Saalfeld 

2.4  Aufstellungsverfahren 
2.4.1   Der Stadtrat der Arnstadt hat am 29. April 2021 die Aufstellung des Bebauungsplanes 

„Kindertagesstätte Schillerstraße“ gemäß § 2 (1) BauGB mit der Beschluss-Nr. 2021-
0433 beschlossen und den Beschluss am 29. Mai 2021 im Amtsblatt der Stadt Arnstadt 
bekanntgemacht. 

2.4.2  Gemäß § 13a (2) BauGB in Verbindung mit § 13 (2) Nr. 1 BauGB wurde von einer 
frühzeitigen Beteiligung der Bürger gemäß § 3 (1) BauGB sowie von einer frühzeitigen 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) 
BauGB abgesehen.  

2.4.3  Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung hat gemäß § 3 (2) BauGB in der Zeit 
vom .................... bis zum .................... einschließlich zu jedermanns Einsicht öffentlich 
ausgelegen. Zeitgleich wurde der Entwurf des Bebauungsplanes gemäß § 4a (4) BauGB 
auf der Internetseite der Stadt Arnstadt eingestellt. 

  
 
 

Plangebiet B.-Plan
"Kindertagesstätte

Schillerstraße"

298,90

1  Planungsrechtliche Festsetzungen
1.1  Zeichnerische Festsetzungen

§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 und 20 BauNVO
Geschossflächenzahl GFZ als Höchstwert (Beispiel)

GRZ 0,4 § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 und 19 BauNVO
Grundflächenzahl GRZ als Höchstwert (Beispiel)

Baugrenzen
§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 (3) BauNVO

FH 6,00 m § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 und 18 BauNVO
Höhe baulicher Anlagen FH Firsthöhe als Höchstwert

Flächen für Gemeinbedarf § 9 (1) Nr. 5 BauGB:
Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen, Kindertagesstätte

Flächen für Stellplätze mit ihren Einfahrten
§ 9 (1) Nr. 4 BauGB

GFZ 0,4

§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 und 20 BauNVO
Zahl der Vollgeschosse als HöchstwertI

offene/abweichende Bauweise
§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 (2) und (4) BauNVOo/a

§ 9 (7) BauGB
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

Bestandshöhen in m über NHN

St

Allgemeines Wohngebiet
§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 4 BauNVOWA

TH 5,00 m § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 und 18 BauNVO
Höhe baulicher Anlagen TH Traufhöhe als Höchstwert


